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Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) und LEADER 

 

Aktuelle Fördersituation 

In der Dezember-Ausgabe 2010 des Fläming-Havel-Briefes haben wir angekündigt, Sie über 
die Entwicklungen der aktuellen Fördersituation auf dem Laufenden zu halten. Die Regionalma-
nager der brandenburgischen LEADER-Regionen führten hierzu mehrere Gespräche mit dem 
Landesamt für ländliche Entwicklung (LELF) und der ELER-Verwaltungsbehörde im Ministerium 
für Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL). 

Seit Freitagnachmittag (14.01.2011) liegen erstmals schriftliche Aussagen zum weiteren Verfah-
ren vor, die wir Ihnen zusammenfassend darstellen möchten.  

Ab sofort wird es Abgabefristen für Fördermittelanträge im Bereich der Integrierten Ländlichen 
Entwicklung (ILE) geben. 

1. Übergangsregelung für 2011:  

a. Einreichung der Anträge für Bewilligungen / Umsetzungen im laufenden Jahr bis 
zum 15.02.2011 beim LELF 
Anmerkung: Alle Anträge, die bis zum 11.02.11 bei der LAG eingehen, werden 
spätestens am 15.02.11 von uns persönlich in das LELF nach Groß Glienicke 
gebracht. 

b. Alle bis dahin vollständigen Anträge werden in eine brandenburgweite Antrags-
analyse nach Projektauswahlkriterien einbezogen. Bis zum 31.03.2011 wird der 
Mittelbedarf festgestellt. Bei Überzeichnung der vorhandenen Mittel wird nach 
Prioritäten anhand der Projektauswahlkriterien bewilligt. Sollte keine Mittelknap-
pheit herrschen, wird auf der Internetseite des MIL eine neue Abgabefrist mitge-
teilt. 

c. Ab dem 01.07.11 können Anträge für 2012 eingereicht werden. 

 

2. ab 2012: 

a. Alle bis zum 15.01. des laufenden Jahres vorliegenden vollständigen Anträge 
werden in eine Antragsanalyse einbezogen. Nach dem 15.01. können weitere 
Anträge angenommen werden. 

b. Bis 15.03. laufen die Abstimmungen mit dem Fachreferat und der Mittelbedarf 
wird festgestellt. Bei Überzeichnung der vorhandenen Mittel wird nach Prioritäten 
anhand der Projektauswahlkriterien bewilligt. Sollte keine Mittelknappheit herr-
schen, wird auf der Internetseite des MIL eine neue Abgabefrist mitgeteilt. 

c. Ab dem 01.07. des jeweiligen Jahres können Anträge für das kommende Haus-
haltsjahr eingereicht werden. 
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Der Antragsannahmestopp für natürliche und juristische Personen des privaten Rechts für 
Maßnahmen in den Bereichen: 

- D = Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung ländlich geprägter Orte und der mit der 
Landwirtschaft verbundenen Infrastruktur (D 1.1 – D 1.4) und 

- E 1.1 = Investitionen zur Entwicklung von Vorhaben mit hohem Kultur- und Naturwert  
gilt aufgrund fehlender Haushaltsmittel bis auf Weiteres!  
 
Wichtig: Anträge von natürlichen und juristischen Personen des privaten Rechts können in den 
oben genannten Bereichen dann gestellt werden, wenn nachweislich die nationalen Kofinanzie-
rungsmittel durch juristische Personen des öffentlichen Rechts (Kommunen, Landkreise, Stif-
tungen etc.) bereit gestellt werden. 
 
Anträge von natürlichen und juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts sowie 
Teilnehmergemeinschaften zur Förderung nach D 1.5 ‚Verbesserung der ländlichen Infrastruk-
tur‘ haben gegenwärtig keine Aussicht, Fördermittel bewilligt zu bekommen, da keine Landes-
haushaltsmittel für diesen Bereich bereitgestellt werden können. 
 
Die Neuregelung gilt nur für ILE – Anträge. Für LEADER – Maßnahmen gibt es keine Fristset-
zung! 
 
Weiterhin gilt, die LAG frühestmöglich für eine gemeinsame Regionalentwicklung einzubezie-
hen. Eine Stellungnahme der LAG ist für die Förderanträge notwendig. 

Das vollständige Schreiben des MIL kann bei Bedarf bei der LAG angefordert werden. 

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung. 

 

Ihre Mitarbeiter aus dem Regionalbüro der LAG Fläming-Havel e.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter aus dem Regionalbüro gern zur Verfügung.  
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